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Definition Die Zusatz-Weiterbildung Spezielle Schmerztherapie umfasst in Ergänzung zu einer 
Facharztkompetenz die Erkennung und interdisziplinäre Behandlung chronisch 
schmerzkranker Patienten, bei denen der Schmerz seine Leit- und Warnfunktion 
verloren und einen selbstständigen Krankheitswert erlangt hat. 

Mindestanforderungen 
gemäß § 11 WO  

 Facharztanerkennung 

und zusätzlich 

 12 Monate Spezielle Schmerztherapie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten 

und zusätzlich 

 80 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in Spezielle Schmerztherapie 

Weiterbildungsinhalte der Zusatz-Weiterbildung 

Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt
zahl 

1.  Übergreifende Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Spezielle Schmerztherapie 

2.  Neurophysiologische Grundlagen der 
Schmerzentstehung und 
Schmerzverarbeitung einschließlich der 
Schmerzchronifizierung 

  

3.  Bio-psycho-soziales Schmerzverständnis   

4.  Ursachen, Epidemiologie und Prävention 
chronischer Schmerzen einschließlich 
genetischer, geschlechtsbezogener und 
psychosozialer Zusammenhänge 

  

5.  Wirkmechanismen und Evidenzlage von 
medikamentösen, physiotherapeutischen, 
psychotherapeutischen, interventionellen und 
komplementärmedizinischen Verfahren 

  

6.   Standardisierte Erfassung und 
Verlaufsdokumentation 

 

7.   Schmerzmedizinische Gutachtenerstellung 
einschließlich der Klärung relevanter 
sozialmedizinischer Fragestellungen 

 

8.   Teilnahme an interdisziplinären 
Schmerzkonferenzen 

 

9.  Diagnostik des Schmerzes 

10.   Erhebung einer bio-psycho-sozialen 
Schmerzanamnese 

100 

11.   Anwendung standardisierter und validierter 
Testverfahren und Fragebögen 

100 

12.   Vollständige körperliche Untersuchung und 
Funktionsstatus 

100 

13.  Spezifische Schmerztherapie 

14.  Besonderheiten bei Patienten mit 
psychischen und somatischen Komorbiditäten 
und Störungen einschließlich 
Suchterkrankungen 

  

15.  Besonderheiten der Schmerzbehandlung bei 
Kindern und Jugendlichen 

  

16.  Besonderheiten der Schmerzbehandlung des 
alternden Menschen 

  

17.  Spezielle Pathophysiologie und 
Differentialdiagnose des neuropathischen 
Schmerzes 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt
zahl 

18.  Spezielle Pathophysiologie und 
Differentialdiagnose primärer und sekundärer 
Kopf- und Gesichtsschmerzen einschließlich 
der Kopfschmerzen durch Medikamente und 
toxische Substanzen 

  

19.  Spezielle Pathophysiologie und 
Differentialdiagnose von Rückenschmerzen, 
Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen 
einschließlich Fibromyalgie 

  

20.  Schmerzhafte Erkrankungen des 
Gefäßsystems 

  

21.  Thorakale Schmerzsyndrome   

22.  Viszerale Schmerzen   

23.  Urogenitale Schmerzsyndrome   

24.  Somatoforme Schmerzsyndrome   

25.   Indikationsstellung physiotherapeutischer, 
psychotherapeutischer, interventioneller und 
komplementärmedizinischer Verfahren 

 

26.   Eingehende Beratung und partizipative 
Entscheidungsfindung einschließlich Festlegung 
von Therapiezielen 

 

27.   Schmerzedukation, auch mit Klärung von 
aufrechterhaltenden psychosozialen 
Einflussfaktoren 

 

28.   Aufstellung eines inhaltlich und zeitlich 
gestuften multimodalen Therapieplanes 
einschließlich der zur Umsetzung erforderlichen 
interdisziplinären, interprofessionellen und 
sozialmedizinischen Koordination 

100 

29.   Initiierung, Modifizierung und/oder Beendigung 
medikamentöser Kurzzeit-, Langzeit-, und 
Dauertherapie, davon  

100 

30.   - Langzeit- oder Dauertherapie mit 
standardisierter Dokumentation des 
schmerztherapeutischen 
Behandlungsverlaufs, davon 

50 

31.   - in einer terminalen Behandlungsphase 
einer palliativen Situation  

 

32.  Medikamentenmissbrauch und 
Medikamentenabhängigkeit 

  

33.   Entzugsbehandlungen 10 

 



A N H A N G 
Auszug aus Abschnitt A – Paragraphenteil – der Weiterbildungsordnung 

§ 2 a Begriffsbestimmungen 

1Im Sinne dieser Weiterbildungsordnung werden folgende Begriffe definiert:  

(1) 
1Kompetenz umfasst die während einer Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatz-Weiterbildung 
erworbenen und nachgewiesenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten auf der Grundlage der 
Weiterbildungsinhalte der Abschnitte B und C der Weiterbildungsordnung und stellt eine Teilmenge 
eines Gebietes dar. 2Die jeweiligen Kompetenzen werden insbesondere im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit während der Weiterbildung erworben und durch eine Prüfung vor der Ärztekammer 
nachgewiesen.  

(2) 
1Fallseminar ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes 
einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten anhand von vorgestellten 
Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und Fähigkeiten sowie das dazugehörige 
Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 

(3) 
1Der stationäre Bereich umfasst Einrichtungen, in denen Patienten aufgenommen und/oder Tag und 
Nacht durchgängig ärztlich betreut werden; hierzu gehören insbesondere Krankenhausabteilungen, 
Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen.  

(4) 
1Zum ambulanten Bereich gehören insbesondere ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, 
Tageskliniken, poliklinische Ambulanzen und Medizinische Versorgungszentren.  

(5) 
1Unter Notfallaufnahme wird die Funktionseinheit eines Akutkrankenhauses verstanden, in welcher 
Patienten zur Erkennung bedrohlicher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. 
Erstbehandlung unterzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen 
Versorgung festzustellen. 

(6) 
1Als Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung gelten: Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, 
Arbeitsmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere Medizin, Kinder- und 
Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, 
Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin, Öffentliches Gesundheitswesen, Phoniatrie und 
Pädaudiologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Radiologie, Strahlentherapie, Transfusionsmedizin 
und Urologie. 

(7) 
1Das elektronische Logbuch für die Weiterbildung (Logbuch) dient der kontinuierlichen 
Dokumentation der absolvierten Weiterbildungsinhalte durch die Weiterzubildende/den 
Weiterzubildenden sowie der Bestätigung des erreichten Weiterbildungsstandes durch die zur 
Weiterbildung befugte Ärztin bzw. den zur Weiterbildung befugten Arzt. 2Das jeweilige Logbuch enthält 
die in den Abschnitten B bzw. C geregelten Weiterbildungsinhalte sowie Richtzahlen, soweit diese 
vom Kammervorstand beschlossen wurden. 3Die Darstellung erfolgt nach Maßgabe der Anlage I. 

(8) 
1In einem von der Ärztekammer fachlich empfohlenen Weiterbildungsplan können die in der 
Weiterbildungsordnung umschriebenen Kompetenzen näher erläutert werden; dieser kann einen 
Rahmen für die didaktisch-strukturierte Vermittlung der Weiterbildungsinhalte geben. 


